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§ 161 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von

rechtlicher Bedeutung sind, kommen bei der Versicherung auf die Person eines anderen als des

Versicherungsnehmers auch die Kenntnis und das Verhalten des anderen in Betracht.
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